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Einleitung

Geltungsgrund und Reichweite  
der (relativen) Friedenspflicht als ungeklärtes Problem 

des kollektiven Arbeitsrechts

Während der zwingenden Geltungsdauer eines Tarifvertrags dürfen seine Inhalte 
von den Tarifvertragsparteien nicht durch Arbeitskampfmaßnahmen infrage ge
stellt werden. Diesen Grundsatz des deutschen kollektiven Arbeitsrechts sichert 
die relative Friedenspflicht1. Die unter ihrem Oberbegriff2 vereinten Verhaltens
pflichten unterteilen sich in Unterlassungs- und Handlungspflichten, die in jün
gerer Zeit nahezu einhellig3 im obligatorischen Teil des Tarifvertrags verortet 
werden. Hieraus wird gefolgert, dass die Verhaltenspflichten lediglich die tarif
schließenden Parteien selbst – nicht auch ihre Mitglieder – binden. Repräsentativ 
formuliert das Bundesarbeitsgericht:

„Jede Tarifvertragspartei trifft die vertragliche Pflicht, selbst keine Arbeitskämpfe gegen den 
Tarifvertrag zu führen wie auch die Anstiftung oder Anreizung ihrer Mitglieder zum Arbeits
kampf sowie jede Unterstützung oder Förderung eines von den Mitgliedern beschlossenen oder 
gewollten Arbeitskampfes zu unterlassen. Jede Tarifpartei hat aber auch die positive Vertrags
pflicht, mit allen ihr zu Gebote stehenden Verbandsmitteln für den Arbeitsfrieden zu wirken 
und ihre Mitglieder von der Eröffnung oder Weiterführung eines Arbeitskampfes gegen den 
Tarif abzuhalten.“4

Entlang dieser groben Grundlinien wird der Diskussionsstand in Literatur und 
Rechtsprechung überwiegend als konsolidiert betrachtet.5 Teilweise ist sogar von 
Gewohnheitsrecht die Rede.6 Das erstaunt nicht zuletzt deshalb, weil man sich 

1 Soweit im Folgenden nicht besonders gekennzeichnet, bezeichnet der Begriff „Friedens
pflicht“ lediglich die sog. relative Friedenspflicht.

2 Die gemeinsame Oberbegriffsbildung für Unterlassungs- und Handlungspflichten weist 
jedoch erhebliche Schwächen auf, s. dazu unten unter 2.F (S.  191). 

3 Näher hierzu unten unter 1.F (S.  35).
4 BAG v. 8.2.1957, BAGE 3, 280, 283 f.
5 Erwähnenswert aus der jüngeren Zeit ist allerdings der Vorschlag von Waas, die dogmati

schen Grundlagen der Friedenspflicht neu zu justieren, s. unten unter 2.A.II (S.  58). Zu den 
zahlr. Meinungsverschiedenheiten in den Randbereichen der Friedenspflicht unten unter 1.E.VI 
(S.  31). 

6 Siehe nur Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht I, S.  967, 1075; Konzen, FS Kissel, 
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bereits uneinig ist, wodurch die Bindung an die Verhaltenspflichten legitimiert 
ist. Während vereinzelte Stimmen ausdrücklich auf die Willenseinigung der Ta
rifvertragsparteien – also auf deren autonom-willkürliche Entscheidung – rekur
rieren7, muten die von Rechtsprechung und weiten Teilen der Literatur vorgetra
genen Begründungsmuster in ihrer Begrifflichkeit heteronom-zwingend an.8 Bei 
der Beantwortung der Frage, inwieweit die Verhaltenspflichten durch eine Abre
de der Tarifvertragsparteien eingeschränkt werden können, spiegeln sich diese 
unterschiedlichen Legitimationsmuster dagegen häufig nicht wider. Unabhängig 
vom vorgetragenen Legitimationsgrund wird die Friedenspflicht oft in zwingen
de und dispositive Komponenten unterteilt. Tendenziell werden die sogenannten 
Unterlassungspflichten „nach unten hin“ als überwiegend zwingend, die soge
nannten Handlungspflichten als zumindest teilweise dispositiv eingeordnet. Ne
ben dieser Unstimmigkeit der vorgetragenen Legitimationsmodelle zeitigt auch 
die voreilige konstitutive Verortung der Friedenspflicht im obligatorischen Teil 
des Tarifvertrags weitreichende Folgen. Die damit einhergehende personelle Re
lativität der Friedenspflicht ist hauptverantwortlich für die jüngeren Diskussio
nen in diesem Bereich. Exemplarisch seien hier nur der Diskurs um die friedens
pflichtspezifischen Folgen eines Verbandsaustritts während der Laufzeit eines 
Tarifvertrags9 und die Frage genannt, wie sich eine Verletzung der Friedens
pflicht auf die friedenspflichtartigen Verhaltenspflichten der sozialen Gegenspie
ler auswirkt10. Mittelbar ist die Verortung der Friedenspflicht im obligatorischen 
Tarifvertragsteil zudem maßgeblich für das Dogma vom notwendigen obligato
rischen Teil des Tarifvertrags mitverantwortlich, der Vorstellung also, dass die 
Zweiteilung in einen normativen und einen obligatorischen Teil konstitutiv für 
jeden Tarifvertrag sei.11 Man ist sich einig, dass eine einmal gefundene Tarifeini
gung nicht durch einseitige kollektive Druckausübung infrage gestellt werden 
darf und traut nur dem obligatorischen Teil des Tarifvertrags zu, diese begren
zende Funktion umfassend wahrzunehmen.

Diese Arbeit soll eine Antwort auf die Frage finden, ob die mit der Friedens
pflicht verfolgte Begrenzung des Verhaltens einseitiger kollektiver Druckaus

S.  571, 597; Nipperdey, in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  310 Fn.  14a; Stumpf, in: Wiede-
mann, TVG, §  1 Rn.  324; krit. etwa Waas, Drittwirkungen, S.  21 ff. 

7 Siehe die Nachw. in Fn.  96 (S.  21).
8 Eingehend unten unter 1.E.II (S.  21).
9 Näher unten unter 3.A (S.  193).
10 Eingehend hierzu unten unter 3.B (S.  197).
11 Soweit ersichtlich, beruht diese Vorstellung ursprünglich auf den Ausarbeitungen von 

Kaskel, s. dens., Tarifbruch, S.  3; dens., Arbeitsrecht, S.  19, mit der Einschränkung, dass der 
sog. normative Teil des Tarifvertrags auch einmal fehlen kann. Zutreffend weist Jacobi, Grund
lehren, S.  203 Fn.  65, aber darauf hin, dass diese „Entdeckung“ im Wesentlichen auf die Vorar
beiten Sinzheimers zurückgeht, s. letzteren, Arbeitsnormenvertrag I, S.  70 f., 92 ff.
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übung konstitutiv über den obligatorischen Teil des Tarifvertrags erfolgen muss 
oder ob hierzu nicht bereits bestehende privatrechtliche Verhaltenspflichten 
fruchtbar gemacht werden können.12

Im 1. Kapitel wird der aktuelle Diskussionsstand zum genauen Inhalt der unter 
dem Oberbegriff der Friedenspflicht vereinten Verhaltenspflichten sowie zu de
ren sachlicher und zeitlicher Reichweite dargestellt. Kritisch beleuchtet werden 
sodann vor allem die vertretenen Sichtweisen zur Frage des materiellen Gel
tungsgrunds und der Dispositivität der Friedenspflicht. Auf dem Prüfstand steht 
zuletzt auch die innere Schlüssigkeit der zur Frage der aus der Friedenspflicht 
Verpflichteten und Berechtigten vertretenen Ansichten. 

Eine kritische Analyse in Kapitel 2 wird ergeben, dass die gemeinsame Ober
begriffsbildung für Handlungs- und Unterlassungspflichten deren grundsätzliche 
Andersartigkeit verkennt. So verstellt die einheitliche Verortung der unter dem 
Begriff der Friedenspflicht vereinten Verhaltenspflichten im obligatorischen Teil 
des Tarifvertrags den Blick dafür, dass die friedenspflichtrelevanten Instrumente 
kollektiver Druckausübung bereits nach dem allgemeinen Privatrecht kongruen
ten Grenzen unterliegen. Als wesentliche Ursache für die Verkennung dieses 
Umstands wird sich erweisen, dass bislang nur vereinzelt der Versuch unternom
men wurde, die Binnengrenzen der kollektiven Druckausübungsinstrumente zu 
bestimmen. Überwiegend wird eine im Grundsatz unbegrenzt verstandene Be
fugnis zur kollektiven Druckausübung lediglich mittels Abwägung mit antago
nistischen verfassungsrechtlichen Positionen des Druckadressaten – mit anderen 
Worten unter Heranziehung von Außenschranken – wieder eingefangen. Anhand 
der Entwicklungsgeschichte des Tarif- und Arbeitskampfrechts wird der Versuch 
unternommen, über die zutreffende Bestimmung der Funktion der besonderen 
kollektivarbeitsrechtlichen Druckausübungsmittel deren friedenspflichtartigen 
Binnengrenzen zu ermitteln. Eine privatrechtliche Rekonstruktion der abstrakt 
zulässigen spezifisch kollektivarbeitsrechtlichen Druckausübungsmittel wird zu
dem eine Übertragung dieser Erwägungen auf die kollektive Ausübung gewöhn
licher privatrechtlicher Individualrechte zur Unterwanderung eines zwingend 
geltenden Tarifvertrags erlauben. 

Schließlich wird im 3. Kapitel anhand ausgewählter Einzelfragen versucht, die 
Leistungsfähigkeit des gefundenen Modells einer reprivatisierten Friedenspflicht 
nachzuweisen. 

12 Dagegen sind die sog. Durchführungspflicht (s. hierzu etwa Gamillscheg, Kollektives 
Arbeitsrecht I, S.  628 ff.; Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1246 ff.) und die betriebsverfas
sungrechtliche Friedenspflicht gem. §  74 Abs.  2 Satz  1 BetrVG ebenso wenig Gegenstand die
ser Arbeit, wie die Folgen der Verletzung der Friedenspflicht.





1. Kapitel

Zum hergebrachten Verständnis der Friedenspflicht

A. Das Fehlen einer gesetzlichen Regelung

Weder die Tarifvertragsverordnung (TVVO)1 noch das Tarifvertragsgesetz2 ent
hielten beziehungsweise enthalten eine Regelung der Friedenspflicht. Zwar gab 
es immer wieder Versuche, die Friedenspflicht gesetzlich zu regeln. Zu erwähnen 
sind hier insbesondere der nichtamtliche Entwurf eines Arbeitstarifgesetzes von 
Sinzheimer zusammen mit dem Tarifrechtsausschuss der Gesellschaft für Soziale 
Reform in der Frühphase der Weimarer Republik3 sowie aus jüngerer Zeit der 
Professorenentwurf eines Gesetzes zur Regelung kollektiver Arbeitskonflikte4. 
Umgesetzt wurde bisher jedoch keiner dieser Vorschläge. Dies liegt zum einen 
sicherlich daran, dass der deutsche Gesetzgeber vor der Regelung ungeklärter 
Fragen des Arbeitskampfrechts zurückschreckt.5 Andererseits sah er wohl zu

1 Ursprünglich „Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und 
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten“ v. 23.12.1918, RGBl. II, S.  1456; umbenannt in TVVO 
durch Art. II Abs.  2 des Gesetzes zur Abänderung der Tarifvertragsverordnung vom 28.2.1928, 
RGBl. I, S.  46.

2 Ursprüngliche Fassung vom 9.4.1949, WiGBl., S.  55.
3 Siehe RABl. 1921, AT, S.  491. Soweit hier von Interesse, lautet dessen §  18: „Der Tarifver

trag verpflichtet die Vertragsparteien […], jede Kampfhandlung zu unterlassen, die gegen den 
Bestand des Tarifvertrages oder einzelne Bestimmungen gerichtet ist. Die Vertragsvereinigun
gen sind außerdem verpflichtet, dafür zu sorgen, daß auch ihre Mitglieder solche Kampfmaß
regeln unterlassen und nicht gegen Bestimmungen des Tarifvertrages verstoßen.“ 

4 Birk/Konzen/Löwisch/Raiser/Seiter, Gesetz zur Regelung kollektiver Arbeitskonflikte. 
Dessen §  3 Abs.  1 lautet: „Während des Laufs eines Tarifvertrags sind Kampfmaßnahmen mit 
dem Ziel einer Änderung oder Neuregelung der tariflich geregelten Gegenstände unzulässig“, 
s. dies., ebenda, S.  37.

5 Herschel, der von Beginn an an der Ausarbeitung des TVG beteiligt war (s. Nautz, Durch
setzung der Tarifautonomie, S.  71 f.), weist etwa darauf hin, dass eine inhaltliche Regelung des 
schuldrechtlichen Teils unter anderem unterblieb, weil Fragen der Friedenspflicht ungeklärt 
waren, s. dens., ZfA 1973, 183, 186. Die (vordergründige) Zurückhaltung des Gesetzgebers im 
Bereich des Arbeitskampfrechts wird auch jüngst besonders deutlich in der Regierungsbegrün
dung zum Tarifeinheitsgesetz (BT-Drucks. 18/1558), S.  10, 12. Einige Entwürfe im Vorfeld des 
Erlasses des TVG enthielten dagegen eine Regelung der Friedenspflicht. Der Entwurf des 
 Arbeitsrechtsausschusses des Länderrats vom Juli 1948 (Zusmarshausener oder Stuttgarter 
Entwurf) statuierte in §  2 ausdrücklich eine gesetzliche Friedenspflicht, s. ZfA 1973, 129, 138. 
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mindest bei Erlass des Tarifvertragsgesetzes insoweit auch kein drängendes 
praktisches Regelungsbedürfnis.6 So oblag und obliegt es maßgeblich der Litera
tur7 und Rechtsprechung8, die Friedenspflicht rechtsdogmatisch zu erfassen. 

B. Der überkommene Inhalt der Verhaltenspflichten

I. Erfasstes kollektives Druckausübungsverhalten

Abstrakt gefasst richten sich die von der Friedenspflicht umfassten Verhaltens
pflichten inhaltlich gegen bestimmte Instrumente der einseitigen kollektiven 
Druckausübung, mit deren Hilfe die Druckausübenden das Ziel verfolgen, Tarif-
inhalte9 während ihrer Laufzeit10 unmittelbar oder mittelbar abzuschaffen oder 
abzuändern, sofern die Maßnahmen ein gewisses Durchführungsstadium erreicht 
haben. 

1. Erfasste Instrumente der kollektiven Druckausübung

Der Begriff „kollektiv“ meint in diesem Zusammenhang, dass die Druckaus
übung entweder von Verbänden oder mehreren Einzelnen ausgehen oder gegen 
einen Verband oder mehrere Einzelne gerichtet sein muss. 

Erfasste Instrumente der kollektiven Druckausübung sind nach einhelliger 
Auffassung jedenfalls die spezifischen Arbeitskampfmittel – sowohl die (ver
meintlich) historisch überlieferten, das heißt Streik, Aussperrung und Boykott11, 

Erwähnung findet die Friedenspflicht zumindest in §  3 Abs.  2 des Referentenentwurfs des Zen
tralamtes für Arbeit (Lemgoer Entwurf), s. ZfA 1973, 129, 130 f.

6 Der Gewerkschaftsrat der Vereinten Zonen etwa lehnte eine gesetzliche Regelung der 
Friedenspflicht in seinem Entwurf eines Tarifvertragsgesetzes ausdrücklich ab und verwies da
rauf, dass diese „sich ohne weiteres aus dem Grundsatz der Vertragstreue“ und der „allgemein 
herrschenden Lehr- und Rechtsprechung“ ergebe, s. ZfA 1973, 129, 146.

7 Rechtswissenschaftlich befasste sich in Deutschland, soweit ersichtlich, erstmals Sinz
heimer mit der Friedenspflicht, s. dens., Arbeitsnormenvertrag II, S.  147 ff.

8 Für die Rechtsprechung setzte sich zunächst das RG mit der Friedenspflicht auseinander, 
s. RG v. 20.1.1910, RGZ 73, 92.

9 Näher unten unter 1.C (S.  16).
10 Näher unten unter 1.D (S.  19).
11 Siehe nur etwa Kissel, Arbeitskampfrecht, §  26 Rn.  5 ff.; Löwisch/Rieble, TVG, §  1 

Rn.  1226 ff.; Nipperdey, in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  306 f.; Däubler/Ahrendt, TVG, 
§  1 Rn.  1204. Für Däubler liegt ein Einsatz solcher Arbeitskampfmittel von Seiten der Arbeit
nehmer aber erst vor, wenn die geschuldete Arbeitsleistung in nennenswertem Umfang unter
brochen worden ist, s. dens., Tarifvertragsrecht, Rn.  536 ff.
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als auch neu entwickelte12, wie etwa der Flashmob13. Überwiegend wird auch die 
kollektive Ausübung von gewöhnlichen privatrechtlichen Individualrechten als 
erfasst angesehen. Genannt werden Zurückbehaltungsrechte (siehe §§  273, 320 
BGB), (Änderungs-)Kündigungsrechte14 sowie das ausschließlich der Arbeit
nehmerseite zur Verfügung stehende Widerspruchsrecht nach §  613a Abs.  6 
BGB.15 Während diese teilweise ausdrücklich als Arbeitskampfmaßnahmen je
denfalls im Sinne der Friedenspflicht eingeordnet werden, berufen sich alternati
ve Begründungsansätze auf ein sogenanntes Substitutionsverbot, nach dem tradi
tionelle Arbeitskampfmittel nicht durch derartige Kollektivmaßnahmen ersetzt 
werden dürften16. Schließlich sollen selbst Druckausübungsmittel, die bereits 
unabhängig von der Friedenspflicht rechtswidrig sind, erfasst sein.17 Als Beispie
le werden etwa Sabotage und Betriebsbesetzung angeführt.

Angesichts dieser Unstimmigkeiten kann wohl nicht von einer einheitlichen 
Begriffsbildung hinsichtlich der von der Friedenspflicht „inkriminierten“ Ar
beitskampfmaßnahmen gesprochen werden. 

2. Erfasste Zielsetzung

Die von der Friedenspflicht erfassten Verhaltenspflichten richten sich nach über
wiegender Auffassung nur gegen diejenigen Instrumente der kollektiven Druck
ausübung, die gerade mit dem Ziel eingesetzt werden, Tarifinhalte während ihrer 

12 Soweit die Frage behandelt wird, ist dies einhellige Ansicht, s. für den Flashmob nur 
Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1228; Däubler/Ahrendt, TVG, §  1 Rn.  1204.

13 Siehe BAG v. 22.9.2009, BAGE 132, 140, sowie den Nichtannahmebeschluss des  BVerfG 
v. 26.3.2014, 1 BvR 3185/09 (juris).

14 Grundlegend BAG v. 8.2.1957, BAGE 3, 280, 285; s. auch Löwisch, Deliktsschutz rela
tiver Rechte, S.  207; Rüthers, SAE 1967, 47, 51 f.; dens., AuR 1967, 129, 136.

15 Siehe nur Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1227; Rieble, NZA 2005, 1, 3 f.; für die Massen-
änderungskündigung im Ergebnis auch Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht I, S.  991; 
Heckel mann, DB 1970, 158; abw. Kempen/Zachert/Seifert, TVG, §  1 Rn.  918, mit dem Hin
weis, dass die Ausübung von Individualrechten in kollektiver Absprache diese nicht kollek-
tiven Maßstäben unterwerfe; so im Ergebnis auch Däubler/Ahrendt, TVG, §  1 Rn.  1204, die 
betont, dass die Ausübung von Individualrechten nicht auf die Veränderung von Arbeitsbedin
gungen, sondern auf die Erhaltung des status quo, gerichtet sei; so für §  613a Abs.  6 BGB auch 
v. KoppenfelsSpies, RdA 2010, 72, 73 f. 

16 Kissel, Arbeitskampfrecht, §  26 Rn.  7, 88; zust. Thüsing, in: Wiedemann, TVG, §  1 Rn.  872; 
in diese Richtung auch schon Rundstein, Tarifverträge und die moderne Rechtswissenschaft 
(„Umgehungsmittel […die] in fraudem contractus vorgenommen werden“).

17 So etwa Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1229, die darauf hinweisen, dass ein Verstoß ge
gen die Friedenspflicht zusätzliche Rechtsfolgen zeitigen könne. So könne beispielsweise nicht 
nur der Betroffene, sondern auch sein Verband, gegen Verstöße vorgehen. Zudem sei die Haf
tungserstreckung gem. §  2 Abs.  4 TVG anwendbar.
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Laufzeit abzuschaffen oder abzuändern.18 Sofern die Druckausübung unmittel
bar auf eine Abänderung oder Abschaffung von Tarifinhalten aus ist, wird dies 
einhellig angenommen.19 Mehrheitlich wird allerdings auch das Ziel erfasst, Ta
rifinhalte mittelbar zu unterwandern. Unter diesem Etikett wird zum einen der 
Einsatz von kollektiven Druckausübungsmitteln zur „Erzwingung“ einer Abän
derung von Individualarbeitsverträgen diskutiert. Die Zielsetzung, im Vergleich 
zu den konkreten Tarifinhalten aus Sicht der Arbeitnehmer verbessernde Arbeits
bedingungen über den Umweg des Regelungsinstruments des Individualarbeits
vertrags zu erzwingen, sei aus dem Blickwinkel der Friedenspflicht unzulässig.20 
Dasselbe gelte zum anderen für das Regelungsinstrument tarifvertragsverbes
sernder Betriebsvereinbarungen21, soweit derartige Konstellationen trotz des Ta
rifvorbehalts nach §  77 Abs.  3 BetrVG beziehungsweise des Tarifvorrangs nach 
§  87 Abs.  1 ES BetrVG überhaupt denkbar sind22. Zur Begründung wird ange
führt, dass nach dem Günstigkeitsprinzip (siehe §  4 Abs.  3 Var. 2 TVG) zulässige 
Verbesserungen nicht kampfweise erstrebt werden dürften.23 

Da der Einsatz kollektiver Druckausübungsinstrumente durch die Arbeit-
geberseite mit dem Ziel, Tarifinhalte mittels abändernder Individualarbeitsver
träge oder mithilfe von Betriebsvereinbarungen aus Sicht der Arbeitnehmer zu 
verschlechtern, bereits aufgrund der sogenannten Tarifnormwirkung (siehe §  4 
Abs.  1 Satz  1 TVG) aussichtslos erscheint, wird diese Möglichkeit des mittel
baren Unterwanderns von Tarifinhalten in Literatur und Rechtsprechung nicht 
weiter behandelt. 

Hingegen wird die Verfolgung von Zielen, die weder unmittelbar noch mittel
bar mit konkreten Tarifinhalten kollidieren, überwiegend nicht als inkriminiert 
betrachtet. Aus diesem Grund stehe die Friedenspflicht etwa dem rein politischen 
Streik24 und einer gänzlich ziellosen Störung des Arbeitsfriedens25 nicht entge

18 Siehe etwa Nipperdey, in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  304, 313; Nipperdey, FS 
Schmitz I, S.  275, 276 und eingehend unten unter 1.C (S.  16).

19 In der Frühzeit der Weimarer Republik wurde dieses Ziel auch mit dem Stichwort „Lohn
bewegung“ umschrieben, s. nur Rundstein, Tarifverträge und die moderne Rechtswissenschaft, 
S.  111.

20 Grundlegend BAG v. 8.2.1957, BAGE 3, 280, 284; Kissel, Arbeitskampfrecht, §  26 
Rn.  7, 88; Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1167; Nikisch, Arbeitsrecht II, S.  331 f.; Nipperdey, 
FS Schmitz I, S.  275, 276; ders., in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  313.

21 Grundlegend BAG v. 8.2.1957, BAGE 3, 280, 284; Kissel, Arbeitskampfrecht, §  26 Rn.  7, 
88; Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1167; Nipperdey, in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  313.

22 Diese Möglichkeit verneinend Kissel, Arbeitskampfrecht, §  26 Rn.  138.
23 Siehe nur BAG v. 8.2.1957, BAGE 3, 280, 284.
24 BAG v. 21.12.1982, BAGE 41, 209, 220; Kissel, Arbeitskampfrecht, §  26 Rn.  95; Nikisch, 

Arbeitsrecht II, S.  333 f.; Nipperdey, in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  322; Sinzheimer, 
Arbeitsnormenvertrag II, S.  153.

25 Nikisch, Arbeitsrecht II, S.  333; Nipperdey, Bensh. Samml. 9, 261, 262 f. (Verkennung 
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gen. Dasselbe gelte für den Unterstützungsarbeitskampf26, den schlichten Ab
wehrarbeitskampf27 und die kollektive Druckausübung zur Durchsetzung der 
objektiv zutreffenden Auslegung des Tarifvertrags gegen eine dieser Auslegung 
widersprechende Anwendung des Tarifs durch die Gegenpartei28. Schließlich 
dürften Arbeitgeber aus Perspektive der Friedenspflicht auch den arbeitsvertrag
lichen Abbau übertariflicher Arbeitsbedingungen unter Einsatz kollektiver 
Druckausübungsmittel anstreben.29 

der sachlichen Relativität der Friedenspflicht und „Überspannung des tariflichen Friedens-
gedankens“); ders., in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  323; abw. aber RAG v. 19.3.1930, 
Bensh. Samml. 9, 254, 259 f.; Lieber, Friedenspflicht, S.  38 (mit Tarifabschluss beabsichtigte 
Wahrung des Wirtschaftsfriedens werde aus „nichtigen Gründen“ vereitelt).

26 So für den Fall, dass der Hauptarbeitskampf nicht gegen die Friedenspflicht verstößt, 
BAG v. 19.6.2007, BAGE 123, 134, 143 f. 148; weniger weitgehend noch BAG v. 5.3.1985, 
BAGE 48, 160, 166; BAG v. 21.12.1982, BAGE 41, 209, 220; s. auch Däubler, Tarifvertrags
recht, Rn.  512; Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht I, S.  1140; Nipperdey, in: Hueck/Nipper
dey, Lehrbuch II/1, S.  315; Däubler/Ahrendt, TVG, §  1 Rn.  1189; Kempen/Zachert/Seifert, 
TVG, §  1 Rn.  915; in diese Richtung auch schon RG v. 29.1.1915, RGZ 86, 152, 154; RG v. 
31.3.1931, Bensh. Samml. 12, 313; Anthes, NZfA 1931, Sp.  81, 91 f. (auch für den Fall, dass 
der Hauptarbeitskampf friedenspflichtwidrig ist); Rundstein, ArchRWPhil IV (1910/11), 311, 
315; Sinzheimer, Arbeitsnormenvertrag II, S.  153; krit. Kissel, Arbeitskampfrecht, §  24 Rn.  24. 
Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1192 f., verneinen ein umfassendes Unterstützungsstreikrecht 
und möchten Nicht- und Andersorganisierten die kampfweise Unterstützung Dritter in Bezug 
auf Sachmaterien untersagen, für die sie selbst nicht kämpfen dürfen. Dies begründen sie einer
seits damit, dass zwei Gewerkschaften gegenüber Arbeitgebern ansonsten ein „Wechselspiel 
um den Nachschlag“ veranstalten könnten, anderseits mit einer ansonsten drohenden verfas
sungswidrigen Entwertung der Friedenspflicht im Hinblick auf deren Schutz durch Art.  9 
Abs.  3 bzw. Art.  12 Abs.  1 GG, s. dies., ebenda, §  1 Rn.  1039 f.

27 Für dessen Zulässigkeit im Hinblick auf die Friedenspflicht wird mehrheitlich angeführt, 
dass er gerade keine Tarifänderung, sondern die Einhaltung der Tarifabrede anstrebe. Nach 
teilweise vertretener Ansicht soll nach dem Gedanken der §§  273, 320 BGB ein Abwehrarbeits
kampf nur dann nicht friedenspflichtwidrig sein, wenn der vorangegangene Angriff der Gegen
seite die Friedenspflicht verletzt hat, s. Bringmann, Friedenspflicht, S.  20 f. und auch BAG v. 
21.4.1971, BAGE 23, 292, 315. Andere Stimmen verzichten auf diese Voraussetzung, s. Kissel, 
Arbeitskampfrecht, §  26 Rn.  94 („gleichgültig, ob […der Angriff] rechtmäßig oder rechtswid
rig ist“); Nipperdey, in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  321; Sinzheimer, Arbeitsnormen
vertrag II, S.  153; Thüsing, in: Wiedemann, TVG, §  1 Rn.  902; ähnlich Lieber, Friedenspflicht, 
S.  34 f.; ebenso Nikisch, Arbeitsrecht II, S.  336; auch schon RG v. 9.6.1925, RGZ 111, 105, 109 f.

28 Nipperdey, in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  322; abw. Kissel, Arbeitskampfrecht, 
§  26 Rn.  91 („hierbei geht es um eine im Rechtsweg vor den Gerichten auszutragende Streit-
frage“); Thüsing, in: Wiedemann, TVG, §  1 Rn.  895.

29 Kissel, Arbeitskampfrecht, §  26 Rn.  89 m. w. Nachw.; Nikisch, Arbeitsrecht II, S.  332, 
336; Nipperdey, in: Hueck/Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  321 f. Fn.  40 (es gehe nur um die „Wie
derherstellung“ des im Tarifvertrag vereinbarten Lohnniveaus; mangels kollektivrechtlichen 
Ziels sei ein solcher Arbeitskampf aber nicht sozialadäquat); Seiter, Streikrecht und Aussper
rungsrecht, S.  412 f.; Thüsing, in: Wiedemann, TVG, §  1 Rn.  904; s. auch bereits RAG v. 
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Stimmen, die die inkriminierten Ziele um die letztgenannten erweitern wollen, 
argumentieren zumeist mit dem Grundsatz von Treu und Glauben.30

3. Erfasstes Durchführungsstadium

Ab welcher Durchführungsstufe Instrumente der kollektiven Druckausübung, die 
mit dem Ziel eingesetzt werden, Tarifinhalte unmittelbar oder mittelbar abzu-
ändern oder abzuschaffen, durch die Friedenspflicht inkriminiert sind, ist umstrit
ten.31 Hiervon betroffen sind insbesondere diejenigen Druckausübungsmittel, die 
erst nach einem mehraktigen Vorbereitungsverfahren eingesetzt werden können. 
Im Ausgangspunkt ist man sich überwiegend darüber einig, dass es maßgeblich 
darauf ankommt, ab welcher Vorbereitungsstufe der auf die Gegenseite erzeugte 
Druck derart hoch wird, dass von einer friedenspflichtrelevanten Beeinträch-
tigung der Abschluss- und Inhaltsfreiheit des Tarifgegners gesprochen werden 
muss. Rein verbandsinterne Vorbereitungshandlungen, die nicht nach außen ver
lautbart werden, überschreiten diese Schwelle nach überwiegender Ansicht noch 
nicht.32 Darunter werden etwa die Beschaffung relevanter Informationen oder das 
Drucken von Flugblättern verstanden. Am Beispiel des gewerkschaftlichen Be
schlusses über die Abhaltung einer Streikurabstimmung wurde dagegen kontro
vers diskutiert, ob verbandsinterne Vorbereitungsmaßahmen, die die Druckaus
übung unmittelbar ermöglichen und nach außen verlautbart wurden oder jeden
falls als verlautbart zurechenbar sind, ausreichenden Druck erzeugen. Während 
das Bundesarbeitsgericht dies bejahte33, wendeten sich einige Literaturstimmen 
vehement gegen diese Einschätzung34. Uneinigkeit besteht auch darüber, ob be

29.10.1932, Bensh. Samml. 17, 191, 195 (jedoch unterstellte §  1 TVVO zu dieser Zeit das 
Günstigkeitsprinzip noch der Disposition der Tarifvertragsparteien).

30 In Bezug auf die gänzlich ziellose Störung des Arbeitsfriedens RAG v. 19.3.1930, Bensh. 
Samml. 9, 254, 259 f.; näher zum Grundsatz von Treu und Glauben in diesem Zusammenhang 
Dammann, Arbeitskampf, S.  61; Nipperdey, FS Schmitz I, S.  275, 276. In Bezug auf den ar
beitsvertraglichen Abbau übertariflicher Arbeitsbedingungen Sitzler, FS Molitor, S.  283, 287 f. 
(die Friedenspflicht solle beiden Tarifvertragsparteien jeden Arbeitskampf um Löhne verbie
ten; die Arbeitgeber könnten auf das Institut der Änderungskündigung zurückgreifen).

31 Entzündet hat sich die Kontroverse an einem Obiter Dictum des BAG v. 31.10.1958, 
BAGE 6, 321.

32 Stellvertretend Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1230. 
33 BAG v. 31.10.1958, BAGE 6, 321, 353 ff. (Obiter Dictum); ebenso Dietz, JZ 1959, 425, 

428 f.; Hueck/Nipperdey/Tophoven/Stahlhacke, TVG, §  1 Rn.  104 ff.; Nipperdey, in: Hueck/
Nipperdey, Lehrbuch II/1, S.  307; ähnlich auch Löwisch/Rieble, TVG, §  1 Rn.  1230. Für einen 
umfassenden Überblick zur Diskussion um diese Frage s. nur die Nachw. bei Hueck/Nipperdey/
Tophoven/Stahlhacke, TVG, §  1 Rn.  101 ff.

34 Hessel, BB 1959, 416, 417; Kissel, Arbeitskampfrecht, §  26 Rn.  100 (der von der Verlaut
barung ausgehende psychologische Druck sei als ohnehin omnipräsent hinzunehmen); Reuss, 
AuR 1960, 289, 290.
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